
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/6/30 89/07/0160
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1992

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §102 Abs1;

WRG 1959 §113;

Rechtssatz

Auch privatrechtliche Einsprüche können nur von Parteien des Wasserrechtsverfahrens - mit Ausnahme des

Antragstellers - erhoben werden (Hinweis E 10.1.1957, 1590/54).
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